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Antrag nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz
hier: Ihre E-Mail vom 4. Juli 2020
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Ihr Antrag nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) vom 4. Juli 2020 ist 
im Ministerium der Justiz und für Europa eingegangen. Unter Berufung auf § 1 Ab-
satz 2 LIFG beantragen Sie die Übersendung von Informationen zu den nachfolgen-
den Fragen:

„1. Wie oft wurde in Baden-Württemberg, nach Jahren sortiert, das Mittel der Quel-
len-TKÜ (Telekommunikationsüberwachung) angewendet? Falls Daten über die 
Landkreise oder Gemeinden der einzelnen Fälle vorliegen, so bitte ich darum, mir 
diese ebenfalls zugänglich zu machen.

2. Wieviele Anträge zum Einsatz von Quellen-TKÜ sind bisher gestellt worden?

3. In welchem Land stehen die Server die im Rahmen einer Quellen-TKÜ Maßnahme 
verwendet werden?“

Dazu können wir Ihnen das Folgende mitteilen:
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Im Jahr 2019 sind in Baden-Württemberg keine Maßnahmen der Quellen-TKÜ nach 
§ 100a Absatz 1 Sätze 2 und 3 Strafprozessordnung angeordnet worden (zu Frage 1 
Satz 1). Eine Datenerhebung in Bezug auf einzelne Gemeinden findet nicht statt (zu 
Frage 1 Satz 2). Zur Frage 1 im Übrigen verweisen wir auf unsere vorangehenden 
Antworten.

Zu Ihren Fragen 2 und 3 liegen uns keine Informationen vor. Insoweit sind die be-
gehrten Informationen daher nicht „bereits vorhanden“ und somit keine „amtlichen In-
formationen“ nach § 3 Nummer 3 LIFG, zu denen Zugang nach dem Landesinforma-
tionsfreiheitsgesetz gewährt werden kann. 

Vor diesem Hintergrund kann Ihnen das Ministerium der Justiz und für Europa die in-
soweit von Ihnen begehrten Informationen nicht zur Verfügung stellen.

Mit freundlichen Grüßen
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